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1
Das am 4. Mai 1799 eingeführte 
Peinliche Gesetzbuch der Helve
tischen Republik übernahm viele 
Errungenschaften des französi
schen Strafgesetzbuches. Bereits 
kurz zuvor war die Folter verbo
ten worden; mit der Einführung 
des Strafgesetz buches wurden 
nun auch die Körperstrafen 
abgeschafft. Mit dem Ende der 
Helvetischen Republik wurde be
reits 1803 die Hoheit im Strafrecht 
wieder an die Kantone übertra
gen. Trotz der Rückkehr zu den 

alten Sanktionsweisen stand in 
allen Kantonen mehr und mehr 
die Freiheitsstrafe im Zentrum 
des Strafens. 
Diese Veränderungen führen 
zu einem fundamentalen Wan
del des Sanktionenregimes. Er 
zieht  den Bau einer grösseren 
Anzahl von Einrichtungen des 
Freiheitsentzugs während des 
ganzen 19. Jahrhunderts nach 
sich. Gleichzeitig unter liegt von 
diesem Zeitpunkt an die unbe
dingte Freiheitsstrafe regel mässig 

Veränderungen. Ihr freiheitsent
ziehender Charakter wird zu
nehmend zurück gedrängt durch 
die bedingte Entlassung, die 
Einführung des bedingten Voll
zugs und den Ersatz des Vollzugs 
vom unbedingten Strafen durch 
gemeinnützige Arbeit.  

Findet mit der Einführung des 
revidierten Strafgesetzbuches 
im Jahr 2007 erneut ein grund
legender Wandel des Sanktionen
regimes statt? 

Der Wandel des Sanktionenregimes

1799: Helveti sches Pein
liches Gesetzbuch
 
Sanktionsarten:
 Todesstrafe durch Enthaupten
 Kettenstrafe
 Zuchthausstrafe
 Stockhausstrafe
 Einsperrung
 Landesverweisung

Entsetzung vom Bürgerrecht 
Pranger

1893: Vorentwurf StGB 
(StGB in Kraft ab 1942)
 

Abschaffung der Todesstrafe

Sanktionsarten: 
Freiheitsstrafen (Zuchthaus-,  
Gefängnis- und Haftstrafe)
 Busse
 
Massnahmen
 für vermindert Zurechnungsfä-

hige, Liederliche und Arbeits-
scheue sowie Trunksüchtige

 Verwahrung von Unzu-
rechnungsfähigen und  
rückfälligen Verbrechern

2002: Revision des StGB 
(in Kraft ab 2007)
 
Sanktionsarten:
 Geldstrafe*
 Gemeinnützige Arbeit* 
 Freiheitsstrafe* (unter 6 Monaten 

nur ausnahmsweise)  
Therapeutische Massnahmen 
 Verwahrung

 *) alle bedingt, teilbedingt oder 
unbedingt 

Entsetzung vom Bürgerrecht 
Pranger

Massnahmen
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Die Gefängnisse um 1800

Der um 1800 eintretende, abrupte Wandel des 
Sanktionenregimes zieht den Bau von Gefäng-
nissen und Strafanstalten nach sich. Trotz der 
Einrichtung einer ersten helvetischen Zucht-
anstalt in Baden im Jahr 1801 wird der gross 
angelegte Bauplan der Justizbehörden der 
Helvetischen Republik nicht umgesetzt. Projekte 
waren in Vorbereitung, doch es fehlte an finan-
ziellen Mitteln. Die Zentralzuchtanstalt in Baden 
entstand durch den Umbau eines Spitalhauses 
zu einer «Verwahranstalt zur sicheren Aufnahme 
einer grossen Anzahl Baugefangener». Es galt, 
durch den Krieg von 1799 zerstörte Brücken 
und Wege bei Baden wieder herzurichten. 

Die ausgesprochenen Freiheitsstrafen werden in 
den meisten Städten und Bezirken weiterhin in 
Türmen und Schlössern, in Kellern und Dachstö-
cken von Rats- und Kornhäusern vollzogen: im 
Wellenbergturm in Zürich, im Käfig turm in Bern, 
in den Türmen in Basel, Luzern, Lausanne und 
Neuchâtel und in vielen Schlössern der Kantone 
Waadt und Bern. Die Haftbedingungen sind 
selten gesetzlich geregelt, meist unmenschlich, 
wie im Falle der Anwendung von so genann-
ten Blockzellen; auch sind die Insassen meist 
grösster Willkür aus gesetzt.

Der Wellenbergturm in Zürich 
diente bis zum Abbruch 1837 
über 500 Jahre als Gefängnis.

Solche hölzernen Blockzellen 
wurden in Schlössern und 
Türmen verwendet. (Innen- 
ansicht Wellenbergturm).

Francinis Statistik der Schweiz

Der Justizminister der Helvetischen Republik 
forderte die Kantone um 1800 auf, ein erstes 
Inventar der Haftplätze in ihren Gefängnissen 
durchzuführen und regelmässig «Gefangen
schaftstabellen» mitzuteilen. 

Mit diesen Tabellen sollten nicht nur die Be-
standeszahlen der Insassen gemeldet, sondern 
auch die Gründe und Dauer der Inhaftierungen 
und der Vollzüge erfasst werden. Diese Tabellen 
wurden eher schlecht als recht erstellt, scheinen 
aber sehr bald der Einsicht zum Durchbruch ver-
holfen zu haben, Entwicklungen der Verurteilungen 
und der Bestände im Freiheitsentzug statistisch zu 
erfassen. In mehreren Kantonen bestehen deshalb 
im Bereich des Gefängniswesens über das ganze 
19. Jahrhundert hindurch kohärente und gut doku-
mentierte Datensammlungen. 
Als erster in der Schweiz legt der Tessiner Stefano 
Franscini in seinem Buch «Statistik der Schweiz» 
1829 eine Zusammen stellung dieser kantonalen 
Statistiken zur Sanktions- und Vollzugspraxis vor.  
Die summarischen, untereinander nicht ver-
gleichbaren Kreuztabellen belegen, dass die 
Freiheitsstrafe, in ihren verschiedenen Formen, 
die Sanktions aussprache zunehmend bestimmt. 
Gleichzeitig hält er, einer vergleichenden Haltung 
verpflichtet, fest, wie schwierig die statistische 
Analyse im föderalistischen Staat ist.
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Zwischen 1799 und heute wurden 
regelmässig Neuerungen in der 
Aussprache und im Vollzug von 

Freiheitsstrafen eingeführt, welche 
ihren Charakter zunehmend verän
dert haben. Auf der Zeitachse sind 

die wichtigsten Abschnitte der  
Zurückdrängung der Freiheits
strafe aufgeführt.

Helvetisches Straf
gesetzbuch (HPG)
Die unbedingte Freiheits-
strafen rücken ins Zentrum 
des Sanktionen systems 

17
99

Aargau führt als erster Kanton 
die bedingte Entlassung ein18

68

Neuenburg führt als 
erster Kanton den be-
dingten Vollzug einer 
Freiheitsstrafe ein

18
91

Die langsame Zurückdrängung 
der Freiheitsstrafe

18001800

6
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Ambulante Mass nahmen  
mit Strafaufschub19

71

Halbgefangenschaft, Halbfreiheit, 
tageweiser Vollzug19

74

Versuche mit gemeinnütziger Arbeit als  
Vollzugsform von Freiheitsstrafen19

90

Versuche mit dem elektronisch überwachten 
Strafvollzug als Vollzugsform von Freiheitsstrafen19

99

Einführung des 
Hafturlaubes19

60

19
42 Inkrafttreten des Schweize

rischen Straf gesetzbuches

Neues Sanktionenrecht in Kraft

20
07

Halbgefangenschaft, Halbfreiheit, 



Bau der damals grössten Straf-
anstalt der Schweiz, Lenzburg, 
eröffnet 1864. Die Anstalt ist 
heute noch in Betrieb.





10

2Die unbedingte Freiheitsstrafe

Verurteilungen nach  
der Haupt sanktion
Nach einer relativ stabilen Anzahl 
von jährlichen Verurteilungen nimmt 
ab 1950 deren Zahl bedingt durch 
die strafrechtliche Verfolgung der 
Strassenverkehrsdelinquenz rapide 
zu. Im Gegensatz zu den bedingten 
Freiheitsstrafen die den allgemeinen 
Trend stark nachzeichnen, bleiben die 
unbedingten bis 2004 quasi stabil, 
bezogen auf die Bevölkerungszahlen 
sind sie sogar rückläufig.

Anteil der Freiheitsstrafen
Heute, mit einer doppelt so zahl-
reichen Bevölkerung (2006: 7,5 Mio. 
Personen), mit einer extrem gestie-
genen Mobilität und einem enorm 
gestiegenen Reichtum, sprechen 
die Richter nahezu gleich viele 
unbedingte Freiheitsstrafen aus. Mit 
Inkrafttreten des neuen Sanktionen-
rechts dürfte deren Anzahl halbiert 
werden, vielleicht werden es sogar 
weniger sein. 0%

20%

40%

60%

80%

100%

1906 1929 1950 1980 2006 1906 1929 1950 1980 2006

Verurteilungen nach der Hauptsanktion

Anteil der Freiheitsstrafen
an allen Verurteilungen heitsstrafe an allen FHS

Anteil der unbedingten Frei-

© Office fédéral de la statistique
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>  6 bis 18 Monate 

> 18  bis 24 Monate 

> 24  bis 36 Monate 

> 36  Monate 
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20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

1906 1929 1950 1980 2006

Verurteilungen nach der Hauptsanktion

Total aller Verurteilungen,
inkl. Busse und Massnahmen

Unbedingte Freiheitsstrafe

Freiheitsstrafen

Unbedingte Freiheitsstrafen 
nach Strafdauer 2006
Bei den unbeding ten Freiheitsstrafen 
herrschen die kurzen Strafen vor: im 
Jahre 2006 dauern 9 von 10 nicht 
über 6 Monate. Strafen von über 3 
Jahren werden nur in 2% der Fälle 
ausgesprochen. Die mittlere Dauer 
der unbedingten Freiheitsstrafe liegt 
in den letzten Jahren bei 130 Tagen, 
der Median bei 30 Tagen.

Während des ganzen 19. Jahr
hunderts ist die von Richtern 
am häufigsten ausgesprochene 
Sanktion die unbedingt zu voll
ziehende Freiheitsstrafe. Auch 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
stellt sie noch die häufigste 
Sanktionsform dar.  

Zwischen 1906 und 1911 werden 
jährlich bis zu 15 000 Verurteilun
gen ins Strafregister eingetragen. 
In nahezu 80% dieser Urteile ist 
die Sanktion eine unbedingte 
Freiheitsstrafe, wobei damals – 
wie heute – die kurzen Strafen 
vorherrschen; in 4 von 10 Fäl

len beträgt deren Dauer nicht 
über einen Monat (heute: 5 von 
10 Fällen). Zu dieser Zeit (1910) 
zählt man in der Schweiz 3,3 Mil
lionen Einwohner innen und 
Einwohner. 
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Strafanstalt St. Jakob in St. Gallen
 
Mit dem Ziel, einen modernen Strafvollzug einzufüh-
ren, wird in St. Gallen der Bau einer Strafanstalt ge-
plant. 1836 wird Architekt F.W. Kubly aus St. Gallen, der 
die modernen Genfer und Waadtländer Einrichtungen 
besucht hatte, mit dem Bau beauftragt. Die Strafanstalt 
wird 1839 eröffnet. 
Der teilweise panoptische Bau besteht aus einem 
viergeschossigen Mittelbau mit Treppenhaus, Verwal-
tungs- und Wirtschaftsräumlich keiten sowie Kapelle. 
Daran anschliessend folgten T-förmig drei Zellenflügel 
mit Arbeitsälen im Erdgeschoss und total 108 Einzel-
zellen in den Obergeschossen. Es war dies der erste 

dreiflügelige Bau 
der Neuzeit. Eine 
Mauer umschloss 
die Strafanstalt. 
In dieser wird das 
Auburn’sche Haft-
regime mit Nacht-
ruhe in Einzel zellen 
und Tagesarbeit in 
gemeinschaftlichen 
Arbeitssälen unter 
Schweigepflicht  
umgesetzt. 
St. Jakob war, wie 
Genf und Lausanne, 
lange Zeit Muster-
anstalt im In- und 
Ausland. 1886 
wurde der Erweite-
rungsbau in Betrieb 
genommen. Mit nun 
230 Gefangenenzel-
len war St. Jakob 
lange Zeit die 
grösste Anstalt der 
Schweiz.

Quelle: INSA St. Gallen; Brenzikofer, Paul: Strafvollzug im 
19. Jahrhundert, in: Sankt-Galler Geschichte, Bd. 5, St. Gallen 
2003, S. 154 ff.

«Zur Statistik des schweizerischen  
Gefängnisswesens»,  
Prof. A. von Orelli

Kurze Zeit nach der Einrichtung des Eidgenös-
sischen Statistischen Bureaus wird der erste 
Versuch unternommen, eine Justiz- und Gefäng-
nisstatistik mittels Verwaltungsberichten zu erstel-
len. In der Publikation dazu, die 1869 erscheint, 
findet man ein Inventar der Kantonalstrafanstalten, 
anschliessend enthält der Band kantonal aufge-
schlüsselte Kennzahlen zum Strafvollzug. 
Im Ausschnitt aus der Tabelle II sind drei Aspekte 
beachtenswert: Im Gegensatz zu den Aufstel-
lungen bei Franscini sind nun die Tabellen pro-
fessionell aufgemacht und die Kategorisierungen 
kohärent. Die später für Standardpublikatio nen 
des Bundes typische Zweisprachigkeit ist in dieser 
Statistik noch nicht umgesetzt. 
Inhaltlich fällt der hohe Anteil der Eigentumsdelikte 
auf, aber auch die zahlreichen Straftaten gegen 
den Staat (insb. in ZH und BE). Während die 
Kettenstrafe in den meisten Kantonen zu diesem 
Zeitpunkt abgeschafft wurde, kommt sie in Bern 
noch extrem häufig zur Anwendung. Am häu-
figsten kommen über einjährige Strafen vor.
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Entlassungen

Der seit 1990 beobachtbare steile 
Rückgang der Einweisungen steht 
im Zusammenhang mit dem Vollzug 
von kurzen Freiheitsstrafen in Form 
der gemeinnützigen Arbeit, zuerst von 
Strafen bis zu 30 Tagen, seit 1996 bis 
zu 90 Tagen. Da die Zahl der zu langen 
Strafen verurteilten Insassen stabil 
blieb, stieg der Anteil der bedingten 
Entlassungen bis 2000, um sich seither 
bei 30% zu stabilisieren. 
Von allen Personen, welche die Voraus-
setzungen für eine bedingte Entlassung 
erfüllen, kommen grundsätzlich alle in 
den Genuss dieser Massnahme.

Strafvollzug: mittlere Aufenthalts 
dauer (in Tagen)

Durch die abnehmende Anzahl der 
Vollzüge von kurzen Strafen ist die 
Dauer kontinuierlich – von 100 auf 
200 Tage – angestiegen, wobei sie seit 
2001 eine – wahrscheinlich – kurzfri-
stige Wende erfuhr. 50% der Insassen 
(Median) sitzen Strafen von maximal 
50 Tagen ab. Die Aufenthaltsdauer der 
bedingt Entlassenen liegt im Mittel bei 
etwas über 2 Jahren.

Bis Ende 1941 lag die gesetz
geberische Kompetenz auf 
dem Gebiet des Strafrechts bei 
den Kantonen. Neuerungen in 
den Sanktions formen und im 
Strafvollzug wurden auf kanto
naler Ebene entschieden und 
eingeführt. 
Bereits 1868 führte der Kanton 
Aargau die Entlassung auf 
Grund guter Führung in einer 
Straf anstalt ein, die später in 

die bedingte Entlassung um
gewandelt wurde. In der Folge 
gestaltete die Mehrheit der 
Kantone die vorzeitige Entlas
sung aus dem Vollzug. Seit der 
Einführung des schweizerischen 
Straf gesetzbuches im Jahr 1942 
ist – bestimmte Bedingungen 
vorausgesetzt – die bedingte 
Entlassung ab zwei Dritteln  
der zu ver büssen den Strafe  
die Regel. 

Die bedingte Entlassung
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Strafanstalt BaselStadt  
«Schällemätteli»

Nach Schleifung der Gefängnistürme in Basel und un-
genügendem Platzangebot für den Vollzug in der alten 
Strafanstalt im Predigerkloster wird Ende der 1850er 
Jahre der Bau 
einer panoptischen 
Gefäng nisanlage 
für den Strafvollzug 
beschlossen.  
Am Stadtrand gele-
gen wird die Anlage 
1864 in Betrieb ge-
nommen. Der Bau 
hat drei Flügel mit 
150 Einzelzellen und 
wird von einer hohen 
Gefängnismauer 
umschlossen.  
Nachdem die An-
stalt längst inmitten 
der Stadt liegt und 
veraltet ist, wird 
die Planung einer neuen Anstalt zusammen mit dem 
Kanton Zug an die Hand genommen. 

Die Eröffnung der Konkordatsanstalt Bostadel in Men-
zingen 1977 führt zur Schliessung des Schälle mätteli. 
1984 wird die Einrichtung für den Vollzug von Kurzstra-
fen mit 70 Plätzen bis 2004 wieder in Betrieb genom-
men. Nach einer Periode der Schliessung wurden auf 
deren Areal für die 
Dauer der Euro 08 
Zellen aus Holz ge-
zimmert (Bild rechts) 
und in den Räumen 
der Strafanstalt ein 
Schnellgericht ein-
gerichtet. Ende 2009 
soll das Schällemät-
teli endgültig abge-
brochen werden.
 
Quelle: INSA Basel, 
Anstaltskatalog BFS 2006

«XVI. Gefängnisswesen.  
Gefängnisbevölkerung im Jahre 
1891.» Auszug aus dem Statistischen  
Jahrbuch der Schweiz von 1892

Bei einem Bevölkerungsstand von nahezu 3 Mil-
lionen Personen wird am 31. 12. 1891 ein unvoll-
ständiger Insassenbestand von 4257 ausgewie-
sen; dies entspricht einer Gefangenenrate von 
142 (wahrscheinlich 160) auf 100 000 Personen 
der Wohnbevölkerung (zum Vergleich 2006: 79). 
Extrem viele Personen sind allerdings nur von einer 
sehr kurzen Einweisung betroffen, werden doch für 
1891 knapp 92 000 «Zugänge» bei ebenso vielen 
«Abgängen» gezählt (zum Vergleich 2006: rund 
50 000 Ein- und ebenso viele Austritte).
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4Der bedingte Strafvollzug

Bis 1900 war die unbedingte 
Freiheitsstrafe die häufigste 
Sanktion. Bereits kurz zuvor hat
ten vier Kantone dem Richter die 
Möglichkeit gewährt, den Vollzug 
der Freiheitsstrafe auszusetzen, 
nämlich in Neuchâtel (1891) und 
Genf (1892), in der Waadt (1897) 
und im Wallis (1899). Gemäss 
Angaben aus der 1906 durchge
führten ersten Probeerhebung 
über die Verurteilungen wurden 
gesamtschweizerisch nur 2% aller 
Freiheitsstrafen mit bedingtem 
Strafvollzug ausgesprochen. 

Im Jahr 2006 waren es 75% aller 
Freiheitsstrafen. Die bedingte 
Freiheitsstrafe ist seit langem zu 
einer eigen ständigen Sanktion 
geworden, wobei sie in 50% der 
Fälle zusammen mit einer Busse 
verhängt wird. Seit 2007 kann der 
bedingte Vollzug für Strafen zwi
schen 6 und 24 Monaten gewährt 
werden.

Der bedingte Strafvollzug wird vom 
Richter gewährt. Bis 2006 konnte 
der bedingte Vollzug bei Freiheits-
strafen mit einer Dauer bis zu 18 
Monaten ausgesprochen werden. 
Zählte man bis in die 1990er Jahre 
im Mittel 35 000 bedingte Frei-
heitsstrafen, handelt es sich seit 
2002 um mehr als 40 000 Fälle. In 
95% dieser Verurteilungen beträgt 
die Strafe 6 Monate oder weniger; 
nur in 5% der Fälle übersteigt sie 
6 Monate. 
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1906 1929 1950 1980 20061906 1929 1950 1980 2006

An allen FreiheitsstrafenAn allen Sanktionen

Anteil bedingter Freiheitsstrafen

71,8%
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Anteil bedingter Freiheitsstrafen Bedingte Freiheitsstrafen nach  
Strafdauer 2006
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Der Richter kann eine zu einer 
bedingten Freiheitsstrafe verurteilte 
Person einem Bewährungsdienst 
unterstellen oder ihr die Befolgung 
von Verhaltensregeln auferlegen. 
Beide Entscheide sind relativ selten. 
Jährlich werden von den 40 000 
Verurteilten mit einer bedingt zu voll-
ziehenden Freiheitsstrafe nur gerade 
deren 200 einem Bewährungs dienst 
zugewiesen; in 500 Fällen wird 
verlangt, dass sie Verhaltensregeln 
befolgen.

Justizvollzugsanstalt Lenzburg,  
Kanton Aargau

Die bis 2005 kantonale Straf  anstalt genannte Vollzugs-
einrichtung Lenzburg ist eine nach panoptischem Modell 
gebaute Gefängnisanlage. Sie wurde zwischen 1860 und 
1864 auf Grundlage von Plänen von Robert Moser im 
Süden des Städtchens Lenzburg auf freiem Feld gebaut.  

Von einer zehneckigen Zentralhalle gehen 5 Flügel mit 
drei stöckigen Zellentrakten aus: einer für die Administra-
tion, einer für die Frauen abteilung, drei für die Männer-
abteilungen. Die Gebäulichkeiten enthielten ursprünglich 
230 Einzelzellen; es bestehen drei Höfe, welche, zu-
sammen mit der ganzen Anlage, von hohen Gefängnis-
mauern umgeben sind.  

Auf Grund ihrer 
Kapazität und dem 
hohen Sicherheits-
standard wurden 
Häftlinge aus ande-
ren Kantonen über-
nommen, anfänglich 
insbe sondere Genfer 
Häftlinge. 

Architektonisch 
nahezu unverändert, 
wurde 1995 in einem 
kubusförmigen An-
bau ein Sicherheits-
trakt mit 8 Zellen 
eingerichtet. 

Quelle: Heinrich Rich-
ner, Die Strafanstalt 
Lenzburg, 1864–1950, 
Sauer länder, Aarau 1952 0
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5
Nach schweizerischem Straf
recht können Richter neben einer 
Freiheitstrafe eine thera peutische 
Massnahme aussprechen, wel
che als erste zu vollziehen ist. 
Diese Massnahmen für psy
chisch kranke oder alkohol und 
drogenabhängige Straftäter 
können seit 1971 auch als ambu
lante Massnahmen mit Aufschub 
der unbedingten Freiheitsstrafe 
verhängt werden. Im Falle der 
Genesung kann die Behörde auf 
deren Vollzug verzichten.  

Diese Revision des Massnah
menrechts deutet auf eine wach
sende Medikalisierung devianten 
Verhaltens und das Aufkommen 
von neuen, ausserinstitutionellen 
Betreuungsformen seit den 
1960er Jahren hin. In allen Kanto
nen wurden zur Betreuung dieser 
Klienten Netzwerke mit zahlrei
chen Partnern aus medizinischen, 
sozialen und erzieherischen 
Milieus aufgebaut. 

Massnahmen nach Art. 43.1.1 StGB
an geistig Abnormen
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In den drei Gebieten der psy-
chisch Kranken und der Alkohol- 
und Drogenabhängigen übertrifft 
die Anzahl der ambulanten 
Massnahmen mit Strafaufschub 
seit Mitte der 1990er Jahre 
diejenige der stationären Mass-
nahmen. Die Entwicklungen 
sind sehr unterschiedlich: Der 
Strafaufschub bei Massnahmen 

an psychisch Kranken sind auf 
tiefem Niveau stabil; diejenigen 
bei Alkohol abhängigen zeigen 
eine leicht steigende Tendenz, 
während die für Drogenabhän-
gige stark zurück gehen, was 
als Ausdruck des Erfolgs der 
Vier-Säulen-Politik des Bundes 
gewertet werden kann.

Die ambulanten Massnahmen

Die Verurteilungen von psychisch 
kranken Straftätern bleiben 
gesamthaft stabil, mit grösseren 
jährlichen Schwanken und einem 
starken Anstieg seit 2002. 

Beachtenswert ist die sehr kon-
stante Verteilung der verschiedenen 
Massnahmenformen und v.a. der 
steile Anstieg der ambulanten 
Massnahmen mit Strafaufschub.
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Schweizerische Kriminalstatistik 1946

Mit der Aufnahme der Justizstatistik 
im Jahre 1946 entscheidet das Eidg. 
Statistische Amt die Erhebung zur 
gesamten Gefängnispopulation, wie 
sie seit 1892 durchgeführt wird, ins-
besondere aus Ressourcengründen, 
aufzugeben. 
Die kleine, «schweizerische Krimi-
nalstatistik» genannte Publikation 
von 14 Seiten umfasst 15 Tabellen 
und einen minimalen technischen 
Kommentar zur Vorgehensweise 
bei der Auswertung der Daten – die 
Aus wertungsregel, nach der nur die 

schwerste Straftat berücksichtigt 
wird, wird bis 1974 angewandt. Die 
Gestaltung der Tabellen erlaubt eine 
Gesamtübersicht über Delikts- und 
Sanktionsformen nach verschiedenen 
demographischen Kriterien; in vielen 
Darstellungen werden die Daten nach 
Kantonen aufgeschlüsselt. Die Zwei-
sprachigkeit ist vollständig umgesetzt. 
In nahezu allen Kantonen hat zu die-
sem Zeitpunkt die bedingte Freiheits-
strafe die unbedingte zahlenmässig 
bereits übertroffen.

Massnahmenzentrum  
Kalchrain, Kanton Thurgau

Die Anstalt Kalchrain wurde, wie andere 
Einrichtungen des Straf- und Massnahmen-
vollzugs, in einer Klosteranlage eingerichtet, 
deren Gestalt auf 1724 zurückgeht. Sie 
besteht aus mehreren Gebäulichkeiten und 
einem grossen landwirtschaftlichen Hof. 

Ab 1851 als Zwangsarbeitsanstalt für Frauen 
und Männer ausgestaltet, änderte die 
Einrichtung mit Inkrafttreten des schwei-
zerischen Strafgesetzbuches 1942 ihre 
Funktion und wurde zu einer von wenigen 
Arbeits erziehungsanstalten für junge, 18- bis 
25-jährige Erwachsene in der Schweiz (ne-
ben Arxhof BL, Uitikon ZH und Pramont VS). 

Anfangs der 1980er Jahre werden Um- und 
Erweiterungsbauten durchgeführt, um 
als vom Bund subventionsberechtigte 
Arbeitserziehungs anstalt anerkannt zu 
werden. Im Hinblick auf die Einführung des 
revidierten StGB wird das therapeutisch-
pädagogische Element 2006 in Namen 
und Funktion stärker betont; neu heisst die 
Einrichtung Kalchrain Massnahmenzentrum 
für junge Erwachsene. Auch die zwei weiteren 
deutsch schweizerischen Arbeitserziehungs-
anstalten (Arxhof und Uitikon) haben diese 
neue Ausrichtung und Bezeichnung übernom-
men. Pramont dagegen wurde hauptsächlich 
zu einer geschlossenen Jugend anstalt.
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6Halbgefangenschaft, Halbfreiheit

Mit dem Ziel den stigmati sieren
den Charakter eines Freiheits
entzugs abzu schwächen, wurden 
ab 1974 weniger ausgrenzende 
Formen des Vollzugs von Strafen 

eingeführt. Bei der Halbgefan
genschaft und der Halbfreiheit 
wird es einer eingewiesenen 
Person ermöglicht, ausserhalb 
der Anstalt zu arbeiten oder 

einer Ausbildung nachzugehen. 
Die Freizeit wird im Gefängnis 
verbracht.

Die Halbgefangenschaft wird, 
gewisse Bedingungen vorausge-
setzt, für den Vollzug einer Strafe 
bis zu 6 Monaten gewährt. Diese 
Vollzugsform wurde in den 1980er 
Jahren einer immer grösseren 
Anzahl von Verurteilten gewährt, so 
dass von nahezu 12 000 Eingewie-
senen 5000 ihre Strafe in Halbge-
fangenschaft (45%) absassen. 2006 
wurden nur noch 5% aller Vollzüge 
in dieser Form durchgeführt. Sie 
dauerten im Mittel 50 Tage. 
Nach neuem Strafrecht ab 2007 
wird eine unbedingte Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr in der Regel in 
Halbgefangenschaft vollzogen.

Die Halbfreiheit ist eine Vollzugser-
leichterung, die ab der Hälfte einer 
geleisteten Strafe bis zur bedingten 
Entlassung angewandt werden 
kann. Es geht darum, den Über-
gang vom Strafvollzug in die Freiheit 
zu erleichtern. Sie kann nur bei un-
bedingten Strafen von über einem 
Jahr bewilligt werden. Aufgrund der 
geringen Anzahl über einjähriger 
Strafen kommt der Halbgefangen-
schaft zahlenmässig eine geringere 
Bedeutung zu. 
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Anstalten Witzwil, Kanton Bern 

Der Aufbau der Anstalten Witzwil – wie auch 
von weiteren landwirtschaftlich ausgerichteten 
Vollzugseinrichtungen auf dem Land – steht 
im Zusammenhang mit der durch die Stadt-
entwicklung erzwungenen Auslagerung von 
Strafanstalten aus 
den Stadtgebieten, 
und mit der zuerst 
im Ausland, in der 
Schweiz besonders 
früh in der Waadt 
(1877 in Payerne), 
aufkommenden 
Konzeption der 
Colonie pénitentiaire. 
Bereits der Name 
verrät die Anleihen 
zu Praktiken im 
Ausland und den 
Wunsch, gewisse Kategorien von Personen von 
den Städten fern zu halten. Positiv gewertet 
wurden unter anderem der Einsatz von Insassen 
in der Landwirtschaft und ein zu erwartender 
hoher Selbstversorgungsgrad der Anstalt. 

Mit dem Erwerb der Ländereien zwischen 
Gampelen und dem Neuenburgersee durch 
den Kanton Bern wird die Errichtung einer 
neuen Anstalt möglich. Zuerst als Kolonie der 
1886 eingerichteten Strafanstalt St. Johannsen 
geführt, wird sie bald als eigene Einrichtung 
konzipiert. Nach dem Bau eines Verwaltungs-
gebäudes (1893) wird ein Hauptgebäude 
(«Kaserne») mit 155 Zellenplätzen errichtet; 
weiter entstehen Bauten mit Schlafsälen mit  
bis zu 40 Insassen. 
Später wird die Anstalt regelmässig ausgebaut, 
so dass sie bald über 500 Insassen (1945: 600 
Personen) beherbergt. Seither ist die Platz- und 
Insassenzahl kontinuierlich zurückgegangen. 
1985 wurde ein neuerstelltes Hauptgebäude, 
das dem Wohngruppenvollzug verpflichtet ist, 
in Betrieb genommen. 2006 werden 189 Haft-
plätze angeboten.
Mit der Strafanstalt 
Bellechasse sind die 
Anstalten Witzwil die 
grössten Landwirt-
schaftsbetriebe der 
Schweiz. 

Quelle: Anstaltenkatalog, 
BFS; Jubiläumsband 
100 Jahre Witzwil.

Das Inventar der Einrichtungen  
des Freiheitsentzuges, 1895

Professor Carl Stooss legt 1893 den Vorentwurf 
für den Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches 
vor, in dem neue Grundsätze für den Vollzug von 
Strafen und Massnahmen festgelegt werden. 
Vorgesehen sind neu der getrennte Vollzug von 
Strafen in Zuchthäusern und Gefängnissen sowie 
von Massnahmen in spezialisierten Anstalten. 

Nach den ersten Beratungen der Expertenkom-
mission von 1893 beauftragt das eidgenössische 
Justiz- und Polizeidepartement im Frühjahr 1894 
den Strafanstaltsdirektor C. Hartmann aus 
St. Gallen und den Architekten Th. Gohl aus 
Bern mit der Untersuchung aller kantonalen 
Strafanstalten und Gefängnissen hinsichtlich ihrer 
baulichen Eignung für den Vollzug der im Strafge-
setzbuch vorgesehenen Haftformen. Die beiden 
Experten führen 1894 und 1895  Inspektionen in 
nahezu allen Einrichtungen der Schweiz durch. 
In ihrem Bericht kommen sie zum Schluss, dass 
von den 200 besuchten Einrichtungen mit 3844 
Zellen, 55 Schlafsälen und etwas über 6500 ausge-
wiesenen Haftplätzen nur gerade 50 mit insge-
samt 578 Zellen einem modernen Freiheits entzug 
entsprechen. 

Quelle: Die Schweizerischen Strafanstalten und Gefäng-
nisse. Bericht der vom Schweizerischen Justiz- und 
Polizeidepartement bestellten Experten, Bern, 1895
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Nombre moyen de journées de travail 

Seit 2000 wurden jährlich nahezu 
5000 unbedingte Freiheits strafen 
in Form der gemeinnützigen Arbeit 
vollzogen, wobei die mittlere Ein- 
satz dauer von 30 Tagen nie über-
troffen wurde. Seit Einführung der 
gemeinnützigen Arbeit werden Ein-
sätze in weniger als 10% der Fälle 
abgebrochen. 

Der stete Anstieg der Zahl der 
Einsätze in gemeinnütziger Arbeit 
hat gleichzeitig zum Rückgang von 
Einweisungen in Vollzugsanstalten 
geführt. Von mehr als 11 000 
Einweisungen sind sie bis 2006 
auf 6000 zurückgegangen. Umge-
kehrt wurden durch diese Ein sätze 
100 000 Hafttage jährlich eingespart, 
was rund 300 Haft plätzen ent-
spricht.

Die gemeinnützige Arbeit

Einsatz in gemeinnütziger Arbeit

Mittlere Anzahl Einsatztage

Zwischen 1990 und 2006 stellt 
die gemeinnützige Arbeit eine 
Vollzugsform für unbedingte 
Freiheitsstrafen oder für Bussen, 
die in unbedingte Strafen umge
wandelt wurden, dar. Anfänglich 
nur von wenigen Kantonen als 
Pilotprojekt eingeführt, wird sie 
ab 2000 von nahezu allen Kan
tonen angeboten. Personen, die 
den Vollzug einer bis 90tägi
gen, unbedingten Freiheitsstrafe 
antreten müssen und gewissen 

Kriterien entsprechen, können 
beantragen, einen Arbeitseinsatz 
zu leisten. 
Für einen Hafttag müssen 4 Stun
den Arbeit in einer sozialen oder 
staatlichen Institution geleistet 
werden. Die gemeinnützige Ar
beit stellt seit dem 1. Januar 2007 
eine eigene Sanktionsform dar. 
Die maxi male Dauer dieser Strafe 
beträgt 180 Tagessätze oder 720 
Stunden Arbeit. 
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Zuerst als Evaluationsinstrument des 
Pilotversuchs durch das Bundes amt 
für Justiz konzipiert, wird die stati-
stische Erhebung zu den Einsätzen in 
gemeinnütziger Arbeit bereits ab 1996 
eine laufende Aktivität des Bundes-
amtes für Statistik. Neben den sozio-
demographischen Merkmalen werden 
die Entscheide, die dem Vollzug zu 
Grunde liegen, aufgenommen. Weiter 
wird die Durchführung des Einsatzes 
erfasst. 

Die Statistiken zur gemeinnützigen 
Arbeit belegen den hohen Anteil der 
Strassenverkehrsdelikte, die bis 2006 
mit unbedingten Freiheits strafen 
geahndet wurden. Je rund einen 
Viertel machen leichtere Straftaten 
gemäss Strafgesetzbuch oder Betäu-
bungsmittelgesetz aus. Parallel zur 
versuchsweisen Einführung des elek-
tronisch überwachten Strafvollzuges 
(EM) seit 1999 in 6 und seit 2003 in 

7 Kantonen konnte die Statistik dieser 
Vollzugsform aufgenommen werden. 

Ab 1. Januar 2007 wird die gemein-
nützige Arbeit als Sanktionsform 
Eingang in die Urteilsstatistik finden. 
Trotzdem wird es nötig sein, weiter-
hin die gemeinnütziger Arbeit wie 
auch den elektronisch überwachten 
Strafvollzug in der Vollzugsstatistik zu 
erfassen, will man deren Durchführung 
und Wirkung untersuchen.

Die Statistik der gemeinnützigen Arbeit

Ausschaffungsgefängnis  
Bässlergut, Kanton BaselStadt

Seit 1995 ist es gemäss Gesetz über den 
Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer 
möglich, unerwünschte Ausländer, die sich über 
eine Wegweisung hinwegsetzen oder einer Aus-
schaffung Widerstand leisten, zu inhaftieren.  
War die Dauer der «Beugehaft» für die Beschaf-
fung von Identitätspapieren und der Vorberei-
tung einer Ausschaffung bisher auf 9 Monate 
beschränkt, wurde sie in der 2006 vorgenom-
menen Revision des Ausländergesetzes auf 
24 Monate verlängert. 
Diese neue Form des Freiheitsentzuges muss  
in separaten Anstalten bzw. in speziellen Abtei-
lungen innerhalb einer Einrichtung durchgeführt 
werden. Wurden in der deutschen Schweiz 
mehrere dieser vom Bund vollständig subven-
tionierten Gefängnisse mit nahezu 400 Plätzen 
gebaut, stehen in der lateinischen Schweiz nur 
wenige Einrichtungen mit knapp 50 Plätzen 
zur Verfügung. Am Stichtag, dem 6. Septem-
ber 2006, sassen etwas über 300 Personen in 
Ausschaffungshaft; jährlich werden rund 6000 
Eintritte gezählt. 
Neben dem im Dezember 2000 eröffneten 
Bässlergut in Basel-Stadt besteht in der deut-
schen Schweiz v.a. das 1996 fertig gestellte 
Flughafengefängnis in Zürich mit einer grös-
seren Abteilung für Ausschaffungshaft. In der 
Romandie wurden 1997 das Centre LMC  
Crêtelongue und 2004 das Etablissement 
concordataire de détention administrative de 
Frambois in Betrieb genommen.
 
Quelle: Anstaltenkatalog BFS 2006

Mittlere Anzahl Einsatztage





Anstalten Thorberg, Kanton Bern. Der frühere Verwahrungs- 
bau, heute Haus A, 4-stöckig, wird für Normalvollzug eingesetzt.  
69 Zellen sind auf drei Stöcke verteilt. Im Zwischenstock stehen  
22 weitere Gemeinschaftszellen zur Verfügung.
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Einweisung in den 
elektronisch überwachten Strafvollzug
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Der elektronisch überwachte  
Strafvollzug

Der am 1. September 1999 ver
suchsweise eingeführte elektro
nisch überwachte Strafvollzug 
funktioniert mit einem über dem 
Fussgelenk der zu überwachen
den Person fixier ten kleinen Sen
der. In der Schweiz wurde er als 
weitere alternative Vollzugsform 
einer unbedingten Freiheitsstrafe 
oder eines Teils einer unbeding
ten Freiheitsstrafe konzipiert. 

Die vom Bundesrat bewilligten 
Versuche wurden anfänglich in 
den Kantonen BS, BL, BE, VD, 
GE, TI, später auch in SO (2003) 
durchgeführt. 
Bei dieser Vollzugsform wird 
verlangt, dass der Straffällige in 
einem Arbeits oder Ausbildungs
verhältnis steht. Seine Freizeit 
verbringt er unter elektronisch 
überwachtem Hausarrest. Zudem 

wird er sozialpädagogisch betreut.  
Ein Tag Haft entspricht einem Tag 
Hausarrest. Bei Nichtbeachtung 
der auferlegten Präsenzzeiten 
zu Hause verwarnen die Behör
den die verurteilte Person oder 
ordnen ihre Einweisung in eine 
Haftanstalt an. 2007 wurden den 
Kantonen, die diese Vollzugsform 
eingeführt haben, die Weiterfüh
rung bis 2009 bewilligt.

Bisher fand der elektronisch über-
wachte Strafvollzug nur wenig An -
wendung. Jährlich sind es knapp 
400 Einsätze, wobei die mittlere, 
elektronisch kontrollierte Zeitperiode 
bei 70 Tagen liegt. In den letzten 
vier Jahren wurde in weniger als 5% 
der Fälle der Vollzug in dieser Form 
abgebrochen. Rund 70 Haftplätze 
konnten so jährlich eingespart 
werden. 

Im Ausland wird neben der statio-
nären auch die mobile elektronische 
Überwachung in ganz verschiede-
nen strafrechtlich rele vanten 
Situationen eingesetzt. So gibt es 
die Kontrolle von Rayon verboten 
oder regionalen Wegweisungen; sie 
findet Anwendung bei der Durch-
führung von Untersuchungshaft in 
Form des vollständigen Haus arrests, 
bei Unterstellung von Personen 

unter permanente mobile Kontrolle, 
bei Verhinderung von Flucht vor 
dem Strafantritt, bei bedingter Ent-
lassung, im offenen Strafvoll zug, als 
Komplement bei Bewährungshilfe 
oder als Sanktionsform.

Einweisungen in den 
elektronisch über 
wachten Strafvollzug
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Interkantonale Strafanstalt  
Bostadel, Kanton Zug

Die Strafanstalt Bostadel wurde als interkanto-
nale Konkordatsanstalt von den Kantonen Zug 
und Basel-Stadt geplant und gebaut. Für Basel-
Stadt ging es darum, die überaltete, kantonale 
Strafanstalt Schällemätteli zu ersetzen. 
Der Neubau wurde am 21. November 1977 in 
Betrieb genommen. Es handelt sich um eine 
in einen leichten Abhang gelegte Anlage, mit 
terrassenartigem Unterbau, in dem zwei Verwal-
tungsgebäude untergebracht sind. Von Pfeilern 
getragene, kubusartige Aufbauten dienen als 
Zellentrakte. Die Anstalt bietet Platz für 108 
Insassen. Mit dem Einbau eines Sicherheits-
traktes mit 10 Plätzen sind neu hoch gesicherte 
Zellen für weitere 10 Insassen vorhanden. 

Die Kleinräumigkeit der Schweiz hat bereits um 
1850 dazu geführt, dass zum Bau und Betrieb 
von Strafanstalten die Idee der Gründung von 
Konkordaten aufkam. Die Bildung solcher über-
kantonaler Zusammenschlüsse wurde immer 
wieder vorgeschlagen; sie wurde nur im Fall der 
Strafanstalt Bostadel umgesetzt. Bei den ande-
ren sogenannten Konkordatsanstalten handelt 
es sich jeweils um Einrichtungen, die Pensio-
näre aus anderen Kantonen aufnehmen, jedoch 
nicht gemeinsam finanziert und geführt werden. 
Seit einiger Zeit werden gemäss Konkordatsan-
sätzen Kostgelder für ausserkantonale Insassen 
verrechnet. 
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9Rückfall und Wirksamkeit  
von Strafen

Die allgemeine Wiederverurteilungs-
rate der Schweizer über 5 Jahre 
ist zwischen 1985 und 2000 von 
nahezu 40% auf knapp über 30% 
gesunken. Die Unter suchung der 
Wieder verurteilung und -ein weisung 
nach Entlassung aus dem Strafvoll-
zug ergab Mitte 90er Jahren Raten 
von 48% beziehungsweise von 
31%; neueste Studien bestätigen 
diese Ergebnisse. 
Sanktionsvergleiche können nur 
an Hand von Massendelikten wie 
Fahren in angetrunkenem Zustand 
oder Diebstahl durchgeführt wer-
den. Sie zeigen, dass Rückfall un-
abhängig von der Sanktion ist. Ob 
mehrheitlich eine Busse oder eine 
bedingte Freiheitsstrafe ausgespro-
chen wird, die Wiederverurteilungs-
rate liegt bei 18%. Solche Studien 
belegen die Austauschbarkeit von 
Sanktionen im Bereich der leichten 
und mittleren Delinquenz.

© Office fédéral de la statistique
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Mit dem Siegeszug der Freiheits
strafe und der Einrichtung des 
modernen Strafvollzugs stellt 
sich bald die Frage nach der 
Verhinderung von Rückfall. In 
der Schweiz, wie im Ausland, 
wird festgestellt, dass trotz allen 
Anstrengungen eine grössere 
Anzahl der Entlassenen erneut 
eingewiesen wird. Während des 
19. Jahrhunderts erhoffen sich 
Gefängnisreformer von verbes

serten Lebensbedingungen in 
den Anstalten und, später, durch 
intensivere Betreuung der In
sassen, den Rückfall zu verhin
dern. Sehr früh wird die Statistik 
eingesetzt, um Rückfallraten zu 
berechnen und mögliche Ursa
chen zu ermitteln. Mit Hilfe des 
Strafregisters werden Daten 
gesammelt, ausgewertet und in 
Studien veröffentlicht. Die Rück
fallstatistik entfaltete ihre volle 

Leistungsfähigkeit paradoxerwei
se in dem Moment, in dem die 
Freiheitsstrafe als Hauptsanktion 
immer weniger zur Anwendung 
kommt. So wechselt denn auch 
in der Folge zunehmend der 
Gegenstand der Forschung hin 
zur Wirksamkeit von Strafen. 
Zunehmend steht die Frage der 
Gleichwertigkeit von Sanktionen 
oder deren Austauschbarkeit im 
Zentrum der Forschung.
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Kantonale Strafanstalt  
Pöschwies, Kanton Zürich

Die Strafanstalt Pöschwies ist mit 436 Plätzen 
für verurteilte Männer die grösste geschlossene 
Anstalt der Schweiz. Sie wurde 1995 eröffnet 
und ersetzte die 1901 in Betrieb genommene 
Strafanstalt Regensdorf. Sie dient dem Vollzug 
längerer, mindestens 1-jähriger Strafen und der 
Durchführung von Verwahrungs massnahmen. 
Die von einer hohen Mauer umgebene Gros-
sanlage besteht aus Gebäulichkeiten, die auf 
drei Strahlen verteilt sind. Zwei dienen der 
Unterbringung der Insassen, während das dritte 
Gebäude als Arbeitsstätte genutzt wird. Mehre-
re kleinere Bauten verbinden die strahlenförmig 
ausgelegten Gebäude. In der Anlage wird eine 
grössere Gärtnerei neben ausgedehnten Grün-
anlagen unterhalten. 
Angegliedert sind offener geführte Institutionen, 
die Kolonie Ringwil und das Haus Lägern, die 
dem Übergang vom geschlossenen Vollzug zur 
Entlassung dienen. 

Die sieben grossen Einrichtungen, die zusam-
men 1400 der 3500 Plätze für den Straf- und 
Massnahmenvollzug verwalten, sind: Die 
kantonale Strafanstalt Pöschwies in Regens-
dorf ZH, die Justizvollzugsanstalt Lenzburg AG, 
die Interkantonale Strafanstalt Bostadel bei Zug, 
die Anstalten Thorberg bei Bern, der Peni-
tenziario cantonale La Stampa bei Lugano TI, 
die Etablissements de la Plaine de l’Orbe bei 
Yverdon VD und die Strafanstalten Hindelbank 
für Frauen bei Bern.

Quelle: Anstaltenkatalog BFS 2006

Rückfallraten

Rückfall wurde sehr früh kriminalstatistisch unter-
sucht – lange Zeit in der retrospektiven Weise, bei 
der Vorstrafen ausgezählt werden. Seit über 100 
Jahren wird in der Kriminologie verlangt, zur Unter-
suchung von Wiederverurteilung und -einweisung 
prospektiv zu verfahren. In der Schweiz gab es 
nur ganz wenige Studien nach der zweiten Art, 
bis 1984 im Bundesamt für Statistik die perso-
nenbezogene Datensammlung zu den Urteilen 
und Vollzügen aufgebaut wurde. Regelmässig 
wurden seither dazu Studien veröffentlicht, zuletzt 
Rückfall nach Strafvollzug (1997), Strassenver-
kehrsdelinquenz und Rückfall (2000) und Rückfall 
bei Drogen delinquenz (2003). Anfangs 2008 wurde 
eine aktualisierte Gesamtdarstellung des Themas 
Rückfall vom Bundesamt für Statistik veröffentlicht, 
die 2009 mit zahlreichen Detaildatensätzen ergänzt 
wurde.

© Office fédéral de la statistique
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10Freiheitsentzug und Jugendliche

Jugendanwälte sprechen Erzie-
hungsmassnahmen, die zu den 
Jugend sanktionen gehören, rela-
tiv selten aus. Trotz eines steten 
Anstiegs der Anzahl Strafurteile 
für Jugendliche bleibt die Zahl der 
Erziehungsmassnahmen auf 500 
beschränkt. Unter diesen zählt 
man zwischen 1950 und 1960 300 
Unter bringungen in Erziehungshei-
men; heute sind diese auf weniger 
als die Hälfte zurückgegangen. Gab 
es im Jahr 1958 noch 200 Unter-
bringungen in geeigneter Familie, 
so sind sie heute fast gänzlich 
verschwunden. Dafür hat die Erzie-
hungshilfe sehr stark zugenommen. 

Die Einschliessung (bedingt oder 
unbe dingt) eines Jugendlichen 
konnte noch bis 2006 mit einer ma-
ximalen Dauer von einem Jahr aus-
gesprochen werden. Seit un  gefähr 
30 Jahren zeigen die Einschlies-
sungen eine fallende Tendenz; wa-
ren es 1973 1500 Einschliessungen, 
sind es deren 1050 im Jahr 2005.  
Mehr als zwei Drittel werden 
bedingt ausgesprochen. Für die 
ganze Schweiz gilt, dass nur in 
10 Fällen die Dauer von 6 Monaten 
überschritten wird.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
werden eingeschlossene Minder
jährige zunehmend von den 
Erwachsenen getrennt. Die als 
Rettungsanstalten und Korrek
tionshäuser gegründeten Einrich
tungen werden nach und nach in 
Erziehungsheime umgewandelt. 
Die erzieherische Ausrichtung 
war auch massgebend bei der 
Definition des neuen Jugend

strafrechts, das 1937 in den 
Räten angenommen wurde und 
1942 in Kraft trat. 
Neben den Erziehungsmass
nahmen bestehen die Diszipli  
nar strafen. 

Trotz der Einführung des bis vier 
Jahre dauernden Freiheitsent
zugs als repressivste Neuerung, 
wurde der erzieherische Grund

gedanke bei der Revision des 
Jugendstrafrechts bestätigt. 
In der Praxis wird der neue 
Frei heitsentzug, sei es im Erzie
hungsheim, sei es in einer dazu 
spezialisierten Vollzugseinrich
tung, wenig Anwendung finden.

Art der Disziplinarstrafen
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Vollzugseinrichtungen für  
Jugendliche

Wie bei den Einrichtungen des Freiheitsentzugs 
für Erwachsene liegt die Kompetenz im Bereich 
der Institutionen, welche mit Massnahmen oder 
Freiheitsentzug sanktionierte Minderjährige 
aufnehmen, bei den Kantonen. Ihre Schaffung 
ist zu einem grossen Teil privaten Initiativen zu 
verdanken, die aus der Zeit der Gründung der 
Eidgenossenschaft stammen. Schon sehr früh 
wenden sich verschiedene Interessengruppen 
an den Bundesrat, um spezielle Einrichtungen 
(Rettungsanstalten) für «junge Delinquenten, 
Vagabunden und Arbeitsscheue» zu errichten. 
Da keines der Projekte zustande kommt, ent-
scheidet der Bund gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts die Schaffung und den Betrieb von 
Erziehungsheimen finanziell zu unterstützen. 
Abgesehen von wenigen Haftorten für Minder-
jährige, in denen Zellen geschaffen wurden und 
die insbesondere für die Untersuchungshaft 
genutzt werden, gibt es in der Schweiz keine 
Gefängnisse für Minderjährige. 
Gemäss einer Zählung aus dem Jahr 1999,  
bestehen 449 Einrichtungen, die ungefähr 
12 000 Minderjährige aufnehmen können. 
Das eidgenössische Justiz- und Polizeide-
partement unterstützte 2006 finanziell 120 
Erziehungsheime. Sie haben zusammen eine 
Kapazität von fast 4000 Plätzen. Diese müssen 
deshalb auch auf strafrechtlicher Grundlage 
platzierte Minderjährige aufnehmen. 
Im Rahmen der Änderung des Jugendstraf-
rechts, dass am 1. Januar 2007 in Kraft getreten 
ist, sind die Anforderungen zur Betreuung von 
Minderjährigen angehoben worden. 

Jugendstrafurteile im  
Portal Statistik Schweiz

Aufgrund des Fehlens einer polizeilichen Kriminal-
statistik konnte das Ausmass der Jugendkriminali-
tät lange nur mit Hilfe der Statistik der Jugendstraf-
urteile beurteilt werden.
Letztere war Teil der Strafurteilsstatistik der Er-
wachsenen, bis sie 1971 infolge einer Änderung 
der Eintragungspflicht der Jugendstrafurteile ins 
Strafregister nahezu «verschwand». 
Aus diesem Grund fehlen für die Periode 1972 – 
1984 präzise Daten, ausgenommen für Mass-
nahmen und Einschliessungen. Für den Zeitraum 
zwischen 1984 und 1998 liegen die wichtigsten 
Kennzahlen dank einer aggregierten Datener-
hebung in den kantonalen Jugend anwaltschaften 
vor. Diese erlauben es, sich ein Bild über die 
ausgesprochenen Strafen zu machen. Seit 1999 
unterhält das Bundesamt für Statistik eine perso-
nenbezogene, detailreiche Datensammlung, deren 
Ergebnisse im Statistikportal veröffentlicht sind.  
Im Jahr 2007 wurden zudem alle historischen  
Daten zu den Jugendstrafurteilen aufgearbeitet  
und als Originaldokumente und als Studie  
zugänglich gemacht. 
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11Das neue Strafensystem
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Die Revision der Allgemeinen 
Bestimmungen des Strafgesetz
buches wurde anfangs 1980 in 
Angriff genommen und mit ihrer 
Verabschiedung in den eidge
nössischen Räten 2002, mit 
Ausnahme von einigen später 
eingefügten Nachbesserungen, 
abgeschlossen. Eines der zen
tralen Ziele dieser Revision ist 
die Zurückdrängung der kurzen 

Freiheitsstrafen bis 6 Monate 
Dauer und ihren Ersatz durch 
die Geldstrafe und die gemein
nützige Arbeit. Letzere wird als 
eigene Sanktion eingeführt. An
dere Aspekte betreffen die neue 
Ausgestaltung der Verwahrung. 

Der elektronisch überwachte 
Vollzug wurde dagegen von der 
Revision ausgespart. Der Einsatz 

des elektronisch überwachten 
Strafvollzugs war deshalb 2007 
Gegenstand einer Umfrage in 
den Kantonen. Der Bundesrat 
hat darauf hin entschieden, die 
versuchsweise Anwendung des 
elektronisch überwachten Straf
vollzuges für zwei weitere Jahre 
zu bewilligen.  
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Die Zukunft der Freiheitsstrafe – 
ein neues Sanktionenregime

Wurde das helvetische Sanktionenregime ab 
1799 mit der Freiheitsstrafe als hauptsächlicher 
Strafe innert kürzester Zeit weitgehend umge-
setzt, so zeigt sich, dass der Bau von Zucht-
häusern und Gefängnissen und die Einführung 
eines modernen Freiheitsentzug mit dem 
Tempo der Veränderungen nicht Schritt halten 
konnte. Gleichzeitig belegen die Entwick-
lungen, dass im Moment der Durchsetzung der 
Freiheitsstrafe ein Prozess der Zurückdrängung 
der Anwendung des Freiheitsentzugs ein-
setzt. Dieser führt heute dazu, dass in einem 
stets geringeren Anteil der Verurteilungen eine 
unbedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen wird. 
Damit verbunden ist die Tatsache, dass heute 
für eine mehr als doppelt so zahlreiche Be-
völkerung wie vor hundert Jahren die gleiche 
Anzahl Haftplätze bereit steht. 
Aus der anderen Perspektive betrachtet zei-
gen die im letzten Jahrhundert eingeführten 
Sanktions- und Vollzugsformen – die bedingt 
zu vollziehende Freiheitsstrafe, die ambulanten 
Massnahmen, die Halbgefangenschaft und 
Halbfreiheit, die gemeinnützige Arbeit und der 
elektronisch überwachte Strafvollzug – auf, 
dass Straffällige zunehmend in die Pflicht 
genommen werden und sie bei Beachtung 
von Verhaltensauflagen dem Freiheitsentzug 
entkommen. 

In einem weiten Zeitraum – von 1800 bis über 
2000 hinaus – interpretiert, scheinen die Ent-
wicklungen darauf hin zu weisen, dass sich die 
Schweiz von einem auf das Gefängnis aus-
gerichteten zu einem auf Selbstdisziplin des 
Verurteilten abstellenden Sanktionenregime hin 
bewegt. Mehr denn je sind die verschiedenen 
Strafformen ohne Freiheitsstrafe – Geldstrafe, 
gemeinnützige Arbeit – von Bedeutung. Auch 
im Strafvollzug nehmen offene Vollzugsformen 
einen breiten Platz ein. Längerfristig dürften 
zunehmend elektronische Mittel im Bereich 
der Sanktionierung eingesetzt werden. Die 
Gewalt des Gefängnisses mit dem ihm eigenen 
Disziplinierungsregime scheint zunehmend der 
milderen Form auferlegter Eigenverantwortung 
der Verurteilten zu weichen. Entsprachen die 
Gefängnisbauten dem industriellen Zeitalter, ist 
es möglich, dass dem Kommunikationszeitalter 
die elektronisch überwachte  
Sanktion eigen sein wird. 

Das Portal Statistik Schweiz.  
Die Infoseite zum Thema  
Kriminalität und Strafrecht

Kennzahlen und Indikatoren dienen der Beobach-
tung der Gesellschaft. Auf politischer Ebene, wie 
der Wirtschafts-, Bildungs- und Kriminalpolitik, 
geht es zudem um die Effizienz staatlicher Mass-
nahmen und ihrer Wirkung. Wurden Datensamm-
lungen und statistische Studien während über 200 
Jahren in Form von Printpublikationen ver öffent licht, 
änderte sich dies mit dem aufkommenden Internet 
in radikaler Weise. Nach einer ersten Phase des 
Experimentierens mit der Veröffentlichung von 
Daten im Internet, werden heute Tabellen sätze bald 
nur noch in elektro nischer Form herausgegeben. 
Mittelfristig sollen Datensammlungen zur Selbst-
auswertung angeboten werden. Gleichzeitig hat 
sich gezeigt, dass der kommentierten Veröffentli-
chung von ausgewählten Kennzahlen und Indika-
toren eine immer grössere Bedeutung zukommt. 



Zelle in der Strafanstalt Pöschwies, Kanton Zürich.  
Die grösste Strafanstalt der Schweiz, 1995 in Betrieb 
genommen, verfügt heute über 436 Haftplätze.
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Humanismus Diese Strafphilosophie erklärt abwei-
chendes Verhalten mit wirtschaftlichen 
und sozialen Gründen wie dem Zwang 
zum Konsum, anhaltender Arbeits losigkeit, 
der Existenz von sozial benachteiligten 
und randständigen Gruppen wie auch 
mit einer sich schon immer schwierig 
gestaltenden Integration von Jugend-
lichen. Abweichendes Verhalten wird als 
integraler Bestandteil der Gesellschaft 
angesehen und in verständnisvoller Wei-
se beurteilt. Das Phänomen der Devianz 
wird kontextualisiert, indem die Kindheit, 
die Persönlichkeit und der Lebenslauf ei-
ner zu sanktionierenden Person berück-

sichtigt werden. Nach dieser Sichtweise 
dient die Strafe der positiven Verände-
rung der Individuen, weshalb davon aus-
gegangen wird, dass moderate Sankti-
onen anzuwenden sind. Weiter zeugt sie 
davon, dass auf die soziale Ordnung und 
die Institutionen der Justiz vertraut wird. 
Dem Wohl der Individuen wird grösste 
Beachtung geschenkt wie auch davon 
ausgegangen wird, dass jeder Person in 
der Gesellschaft ein Platz gebührt. Diese 
Strafphilosophie ist auf eine bessere und 
offene Zukunft ausgerichtet. Personen, 
die diese Konzeption der Strafe vertre-
ten, fühlen sich grundsätzlich sicher.

Legalismus In dieser Strafphilosophie wird abwei-
chendes Verhalten mit der Selbstaufga-
be der Institutionen verstanden. Weder 
bietet die Familie einen geeigneten 
Sozialisierungsrahmen an, noch sind 
Polizei- und Justizbehörden effizient oder 
streng genug. Nach dieser Philosophie 
ist die sanktionierte Person für ihre 
Handlungen verantwortlich wie auch für 
den Bruch des Sozialvertrages; Lebens-
lauf oder Reintegration sind sekundär. 
In diesem Sinne handelt es sich darum, 
den Schuldigen für den verursachten 

Schaden oder das verursachte Leiden 
zu bestrafen. Das Sanktionsmass wird 
an den begangenen Straftaten gemes-
sen und stellt eine Wiedergutmachung 
für begangenes Unrecht dar. Im Allge-
meinen wird, was die Strafaussprache 
anbelangt, davon ausgegangen, dass 
die Justiz partizipativer auszugestalten 
ist und Opfer und Angehörige vermehrt 
zu beteiligen sind. 
Personen, die diese Straf philo sophie 
vertreten, empfinden manchmal eine 
gewisse Unsicherheit. 

Ausgrenzung Diese Strafphilosophie weist abwei-
chendes Verhalten den individuellen 
Charakteristiken eines Straffälligen zu. 
Personen werden stigmatisiert, sei es, 
weil ihre Natur grundsätzlich schlechte 
Eigenschaften hat, sei es wegen einer 
ausländischen Nationalität. Diese Vision 
wertet Verfolgung und Ausschluss von 
Devianz besonders hoch. Die Idee der 
Wiedereingliederung wird verworfen; 
Straffällige sind wegzusperren oder zu 
verbannen, ein Platz in der Gesellschaft 
wird ihnen verweigert. Die Vergeltung 
wird als wichtigster Aspekt einer Sankti-

onierung angesehen. Bei der Beurteilung 
des Straffälligen wird auf die Identität 
von Opfer und Täter abgestellt, wobei 
die Konstituierung dieser Identität nicht 
als gesellschaftliche verstanden wird. 
Vertreter dieser Strafhaltung gehen da-
von aus, dass weitere Personen an der 
Strafaussprache teilhaben sollten, so die 
Opfer oder deren Angehörige sowie Re-
präsentanten morali scher und religiöser 
Institutionen. 
Personen, die diese Strafhaltung ein-
nehmen, geben an, im Allgemeinen in 
Unsicherheit zu leben. 

Legalismus In dieser Strafphilosophie wird abwei-
chendes Verhalten mit der Selbstaufga-
be der Institutionen verstanden. Weder 
bietet die Familie einen geeigneten 
Sozialisierungsrahmen an, noch sind 
Polizei- und Justizbehörden effizient oder 
streng genug. Nach dieser Philosophie 
ist die sanktionierte Person für ihre 
Handlungen verantwortlich wie auch für 
den Bruch des Sozialvertrages; Lebens-
lauf oder Reintegration sind sekundär. 
In diesem Sinne handelt es sich darum, 
den Schuldigen für den verursachten 
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Die Vorstellungen über  
angemessene Strafen 
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Seit langem wird die Justiz von 
einer Gruppe von Spezialisten 
ausgeübt, die im Namen des 
Staates das Strafrecht anwen
det. Dies hat Soziologen dazu 
bewogen, die sozialen Vor
stellungen zur angemessenen 
Strafe zu untersuchen. Dabei 
geht es letztlich um die Über
einstimmung oder das Ausei
nanderklaffen von Strafphilo
sophien zwischen Spezialisten 
und Bevölkerung. 

In der Schweiz wurde eine 
solche Studie 2001 von den 
Genfer Universitätsprofessoren 
J. Keller hals und Ch.N. Robert 
durchgeführt. Der «Sanktiome
ter», ein interaktives Computer
programm bot eine Auswahl der 
wichtigsten Fragen aus dieser 
Studie an. Sie erlauben es, zu 
erfahren, wie sich die eigene 
Strafphilosophie im Vergleich 
mit den Strafphilosophien der 
Bevölkerung der Romandie ein
ordnen und beschreiben lässt.

Insofern die Bedingungen der 
Fragenbeantwortung mit der 
Studiensituation nicht identisch 
sind (10 Minuten Selbsttest 
gegenüber 50 Minuten Be
fragung durch Dritte) und die 
Analyse methode vereinfacht 
wurde, musste der «Sanktiome
ter» als didaktisches Spiel und 
nicht als Neuauflage  
der Studie verstanden werden.

Quelle: Noëlle Languin, Jean Kellerhals, 
Christian-Nils Robert «L’art de punir». Les 
représentations sociales d’une «juste» 
peine. Schulthess Médias Juridiques SA, 
Zürich, 2006
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In der Schweiz gibt es keine 
Bundesverwaltung der Einrich
tungen des Freiheitsentzugs. Die 
Kantone sind dafür verantwortlich, 
die vom Gesetz her vorgesehenen 
Institutionen für den Straf und 
Massnahmenvollzug zu errichten 
und zu betreiben (Art. 377 StGB). 
Eine gewisse Koordination findet 
über die in den 1950er Jahren 
gegründeten Konkordate statt. Es 
ist deshalb auch nicht erstaunlich, 
dass ein seit der Gründung der 
Helvetischen Republik geführtes 
Inventar der Einrichtungen des 
Freiheitsentzugs fehlt, sieht man 
von einzelnen, selten vollständi
gen Bestandesaufnahmen ab. 

Das beim Bundesamt für Statis
tik im Aufbau stehende Inventar 
dokumentiert für die Zeit seit 1800 
alle Einrichtungen des Freiheits
entzugs der Justiz und Polizei
departemente. Verfügbar sind 
Informationen zur Bezeichnung 
der Institution, zum Eröffnungs 
und eventuellen Schliessungs
datum und zum Platzangebot. Je 
nach geschichtlicher Bedeutung 
der Institution wird eine ausführ
liche Beschreibung angeboten. 
Das Inventar soll mittelfristig mit 
Belegungszahlen ergänzt werden 
und Grundlage für eine Gesamt
darstellung der Durchführung von 
Freiheitsentzug in der Schweiz 
bieten. Die Gefängniskarte steht 
in ihrer heutigen Version im Sta
tistikportal des Bundesamtes für 
Statistik zur Verfügung. 

Gefängnisinventar und -karte

 Zuchthaus   Strafanstalt   Gefängnis

Wichtigstes und unerwartetes Er-
gebnis der bisherigen Arbei ten ist die 
Tatsache, dass um 1900 die Spitze 
des Platz angebots erreicht wurde; 
seither geht es, in relativen Zahlen 
ausgedrückt, regelmässig zurück. 
Bei einer Wohnbevölkerung von 3,3 
Millionen Einwohnern standen 1900 
etwas über 6700 Haftplätze zur 
Verfügung; am 6. September 2006 
waren es ebenfalls 6700 Plätze für 
eine Bevölkerung von 7,5 Millionen. 
Verfügte die Schweiz 1900 über 200 
kleinste und kleine Bezirksgefäng-
nisse und einzelne Gross anstalten, 
sind es 2006 120, oft mittel grosse 
Einrichtungen.
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1798: Justizministerium 1798: Justizministerium 1798: Justizministerium 1798: Justizministerium 
der Helvetischen Republik. der Helvetischen Republik. der Helvetischen Republik. der Helvetischen Republik. 
Erste GefangenschaftsErste GefangenschaftsErste GefangenschaftsErste Gefangenschafts
tabellentabellen

1826: Versuch einer Gesamtdar1826: Versuch einer Gesamtdar1826: Versuch einer Gesamtdar1826: Versuch einer Gesamtdar1826: Versuch einer Gesamtdar-
stellung im Bereich Rechtsstatistik stellung im Bereich Rechtsstatistik stellung im Bereich Rechtsstatistik stellung im Bereich Rechtsstatistik stellung im Bereich Rechtsstatistik 
durch Stefano Franscini durch Stefano Franscini durch Stefano Franscini durch Stefano Franscini 

1865: Gesamtschwei1865: Gesamtschwei1865: Gesamtschwei-
zerische Statistik des zerische Statistik des zerische Statistik des 
Freiheitsentzugs. Erster Freiheitsentzugs. Erster Freiheitsentzugs. Erster 
Versuch 1869 publiziertVersuch 1869 publiziertVersuch 1869 publiziertVersuch 1869 publiziert

1889: Bundesrats-1889: Bundesrats-1889: Bundesrats-
beschluss zur Einfühbeschluss zur Einfühbeschluss zur Einfüh-
rung einer Statistik rung einer Statistik rung einer Statistik 
des Freiheitsentzugsdes Freiheitsentzugsdes Freiheitsentzugsdes Freiheitsentzugsdes Freiheitsentzugsdes Freiheitsentzugs

1893: 6700 Haft1893: 6700 Haft
plätze für 3,2plätze für 3,2 Mio. Mio. 
Einwohner (ErgebEinwohner (ErgebEinwohner (Ergeb
nis des ersten nis des ersten 
Inventares der Inventares der 
Einrichtungen des Einrichtungen des 
Freiheitsentzugs) Freiheitsentzugs) 

1904: 
Einrich-
tung des 
Central- 
strafen-
registers

Vor 1800: Kaum Einrichtungen Vor 1800: Kaum Einrichtungen Vor 1800: Kaum Einrichtungen Vor 1800: Kaum Einrichtungen Vor 1800: Kaum Einrichtungen Vor 1800: Kaum Einrichtungen 
des Freiheitsentzugs vorhandendes Freiheitsentzugs vorhandendes Freiheitsentzugs vorhandendes Freiheitsentzugs vorhandendes Freiheitsentzugs vorhanden

1802: Die bestehenden 1802: Die bestehenden 1802: Die bestehenden 
Gefängnisse und ZuchtGefängnisse und ZuchtGefängnisse und Zucht-
häuser erlauben keinen häuser erlauben keinen häuser erlauben keinen 
menschenwürdigen und menschenwürdigen und menschenwürdigen und 
effizienten Vollzug für die effizienten Vollzug für die effizienten Vollzug für die 
gestiegene Anzahl an gestiegene Anzahl an gestiegene Anzahl an 
HäftlingenHäftlingen 1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter1825–1886: Bau von Strafanstalten, welche den neuen inter

nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft nationalen Trends der Gefängnisreformer entsprechen: Einzelhaft 
in der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architekturin der Nacht, Arbeit für alle und panoptische Architektur

Ab 1846: Internationale Kongresse Ab 1846: Internationale Kongresse Ab 1846: Internationale Kongresse Ab 1846: Internationale Kongresse Ab 1846: Internationale Kongresse Ab 1846: Internationale Kongresse Ab 1846: Internationale Kongresse 
zur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugszur Reform des Freiheitsentzugs

Ab 1880: Einrichtung von Ab 1880: Einrichtung von Ab 1880: Einrichtung von Ab 1880: Einrichtung von 
landwirtschaftlichen Kolonienlandwirtschaftlichen Kolonienlandwirtschaftlichen Kolonien

1799: Einführung des von Frankreich aufgezwungenen, 1799: Einführung des von Frankreich aufgezwungenen, 1799: Einführung des von Frankreich aufgezwungenen, 1799: Einführung des von Frankreich aufgezwungenen, 1799: Einführung des von Frankreich aufgezwungenen, 1799: Einführung des von Frankreich aufgezwungenen, 1799: Einführung des von Frankreich aufgezwungenen, 1799: Einführung des von Frankreich aufgezwungenen, 
fortschrittlichen, aber auch umstrittenen fortschrittlichen, aber auch umstrittenen fortschrittlichen, aber auch umstrittenen fortschrittlichen, aber auch umstrittenen fortschrittlichen, aber auch umstrittenen fortschrittlichen, aber auch umstrittenen 
Helvetischen Peinlichen Gesetzbuchs Helvetischen Peinlichen Gesetzbuchs Helvetischen Peinlichen Gesetzbuchs Helvetischen Peinlichen Gesetzbuchs Helvetischen Peinlichen Gesetzbuchs Helvetischen Peinlichen Gesetzbuchs 

1802: Evaluation des neuen Strafrechts: von der 1802: Evaluation des neuen Strafrechts: von der 1802: Evaluation des neuen Strafrechts: von der 1802: Evaluation des neuen Strafrechts: von der 1802: Evaluation des neuen Strafrechts: von der 1802: Evaluation des neuen Strafrechts: von der 
Notwendigkeit des Baus von GefängnissenNotwendigkeit des Baus von GefängnissenNotwendigkeit des Baus von GefängnissenNotwendigkeit des Baus von GefängnissenNotwendigkeit des Baus von GefängnissenNotwendigkeit des Baus von Gefängnissen

1893: Vorentwurf des 1893: Vorentwurf des 1893: Vorentwurf des 
Strafgesetzbuches Strafgesetzbuches Strafgesetzbuches 
von C. Stooss. Forvon C. Stooss. Forvon C. Stooss. For--
derung einer Bundesderung einer Bundesderung einer Bundes-
strafanstaltstrafanstalt

1898: Verein1898: Verein1898: Verein--
heitlichung auf heitlichung auf heitlichung auf 
dem Gebiete dem Gebiete dem Gebiete dem Gebiete dem Gebiete dem Gebiete 
des Rechtswedes Rechtswedes Rechtswe-
sens (BV 64bis)sens (BV 64bis)sens (BV 64bis)

ChronologieChronologieChronologieChronologieChronologie

Notwendigkeit des Baus von GefängnissenNotwendigkeit des Baus von GefängnissenNotwendigkeit des Baus von GefängnissenNotwendigkeit des Baus von GefängnissenNotwendigkeit des Baus von Gefängnissen
1803: Mediationsakte: Rückgabe der 1803: Mediationsakte: Rückgabe der 1803: Mediationsakte: Rückgabe der 1803: Mediationsakte: Rückgabe der 1803: Mediationsakte: Rückgabe der 
legislativen Hohheit in Angelegenheiten legislativen Hohheit in Angelegenheiten legislativen Hohheit in Angelegenheiten legislativen Hohheit in Angelegenheiten legislativen Hohheit in Angelegenheiten 
des Strafrechts an die Kantone des Strafrechts an die Kantone des Strafrechts an die Kantone des Strafrechts an die Kantone 

1864: Gründung des 1864: Gründung des 1864: Gründung des 1864: Gründung des 1864: Gründung des 1864: Gründung des 1864: Gründung des 
Schweizerischen GefängnisvereinsSchweizerischen GefängnisvereinsSchweizerischen GefängnisvereinsSchweizerischen Gefängnisvereins
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1946: Einstellung der Statistik 1946: Einstellung der Statistik 1946: Einstellung der Statistik 1946: Einstellung der Statistik 1946: Einstellung der Statistik 1946: Einstellung der Statistik 1946: Einstellung der Statistik 
des Freiheitsentzugs. des Freiheitsentzugs. des Freiheitsentzugs. des Freiheitsentzugs. des Freiheitsentzugs. 
Aufnahme der UrteilsstatistikAufnahme der UrteilsstatistikAufnahme der UrteilsstatistikAufnahme der UrteilsstatistikAufnahme der UrteilsstatistikAufnahme der UrteilsstatistikAufnahme der UrteilsstatistikAufnahme der Urteilsstatistik

1984: Aufnahme der 1984: Aufnahme der 1984: Aufnahme der 
personenbezogenen personenbezogenen personenbezogenen 
UrteilsstatistikUrteilsstatistik

1990: Erste Rückfallraten1990: Erste Rückfallraten1990: Erste Rückfallraten

1994: Neuer Anstaltenkatalog1994: Neuer Anstaltenkatalog1994: Neuer Anstaltenkatalog

1950: Neue Vollzugsformen; 1950: Neue Vollzugsformen; 1950: Neue Vollzugsformen; 
Menschenrechte und VollzugMenschenrechte und VollzugMenschenrechte und Vollzug

1960–1980: Modernisierungs-1960–1980: Modernisierungs-1960–1980: Modernisierungs-
phase I der Einrichtungenphase I der Einrichtungenphase I der Einrichtungen

Seit 1990: Modernisierungsphase II und UmSeit 1990: Modernisierungsphase II und UmSeit 1990: Modernisierungsphase II und Um-
bau des Systems der Bezirksgefängnissebau des Systems der Bezirksgefängnissebau des Systems der Bezirksgefängnisse

Seit 1995: Zwangsmassnahmen an AusSeit 1995: Zwangsmassnahmen an AusSeit 1995: Zwangsmassnahmen an Aus-
ländern. Auf Kosten des Bundes: Bau ländern. Auf Kosten des Bundes: Bau ländern. Auf Kosten des Bundes: Bau 
von Ausschaffungsgefängnissen (BS, ZH) von Ausschaffungsgefängnissen (BS, ZH) von Ausschaffungsgefängnissen (BS, ZH) 
oder Umbau bestehender Einrichtungen oder Umbau bestehender Einrichtungen oder Umbau bestehender Einrichtungen 
zu diesem Zweck (BE, LU, GE, VS u.a.)zu diesem Zweck (BE, LU, GE, VS u.a.)zu diesem Zweck (BE, LU, GE, VS u.a.)

1937: Annahme des schweize1937: Annahme des schweize1937: Annahme des schweize1937: Annahme des schweize-
rischen Strafgesetzbuches (StGB). rischen Strafgesetzbuches (StGB). rischen Strafgesetzbuches (StGB). rischen Strafgesetzbuches (StGB). 

1939: Volksabstimmung 1939: Volksabstimmung 1939: Volksabstimmung 1939: Volksabstimmung 

1942: Einführung des StGB1942: Einführung des StGB1942: Einführung des StGB

1974: Ratifikation der 1974: Ratifikation der 1974: Ratifikation der 
Europäischen MenschenEuropäischen MenschenEuropäischen Menschen-
rechtskonventionrechtskonventionrechtskonvention

2002: Revision des Allgemeinen 2002: Revision des Allgemeinen 
Teils des StrafgesetzbuchesTeils des StrafgesetzbuchesTeils des Strafgesetzbuches

2004: Abstimmung zur Volks2004: Abstimmung zur Volks
initiative zur Einführung einer initiative zur Einführung einer 
lebenslänglichen Verwahrunglebenslänglichen Verwahrung

2007: Das revidierte StGB 2007: Das revidierte StGB 
tritt am 1. Januar in Kraft tritt am 1. Januar in Kraft 

2001-2005: Neue Gesamtdarstellung 2001-2005: Neue Gesamtdarstellung 
zu Freiheitsentzug und Vollzug von zu Freiheitsentzug und Vollzug von 
Strafen im StatistikportalStrafen im Statistikportal

2007: 6700 Haftplätze 2007: 6700 Haftplätze 
für 7,5 Mio. Einwohner. für 7,5 Mio. Einwohner. 
Davon am Stichtag Davon am Stichtag 
87% belegt durch:87% belegt durch:

2009: Gesamtdarstellung zum 2009: Gesamtdarstellung zum 
Rückfall im StatistikportalRückfall im Statistikportal

1959: 2 von heute 3 Strafvoll1959: 2 von heute 3 Strafvoll1959: 2 von heute 3 Strafvoll1959: 2 von heute 3 Strafvoll-
zugskonkordate entstehen zugskonkordate entstehen zugskonkordate entstehen zugskonkordate entstehen 

SV
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Insassenbestand nach Haftgründe:

Ausschaffungshaft

Strafvollzug

Bevölkerungsentwicklung
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Die Ausstellung

Obwohl Kriminalfälle immer wieder 
einen hohen Stellenwert in Medien, 
Politik und Öffentlichkeit einneh
men, bleiben Prinzipien, Inhalt und 
Funktionsweise des Strafrechts 
wenig bekannt. Auch zeigt sich 
immer wieder, dass Bürgerinnen 
und Bürger wie verschiedenste 
Fachkreise mit der Erstellung und 
Interpretation von Kriminalstatisti
ken wenig vertraut sind. 

Die Ausstellung «Überwachen 
statt einsperren», die vom  
30. Mai bis 30. September 2007 
im Bundesamt für Statistik in 
Neuchâtel stattfand, zielte darauf 
ab, zur Kenntnis des Strafrechts 
beizutragen, das Verständnis von 
Kriminalstatistik zu verbessern 
und die Geschichtlichkeit von 
Strafen verständlich zu machen. 

Konkreter Anlass war die Einfüh
rung des revidierten Sanktionen
rechts gemäss Strafgesetzbuch 
auf den 1. Januar 2007. 
Im Ausstellungsraum des Bundes
amtes für Statistik wurden der 
Wandel des Strafrechts und die 
Entwicklung von Aussprache und 
Vollzug der Freiheitsstrafe mittels 
Kriminalstatistiken dargestellt und 
vielfältig illustriert.
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EXIT

Das neue Strafen-
system / Le nouveau
système des peines

Strafvorstellungen /
Les représentations
de la peine

Fotografien aus / 
Photographies tirées de: 
«Hinter Gittern»
von / de 
P. Schulthess

Die Zurückdrängung
der Freiheitsstrafe /
La limitation du
recours à la peine
privative de liberté

Entwicklung des 
Freiheitsentzugs /
Evolution de la
privation de liberté

Sanktions-
regime /
Régime des
sanctions

Infotisch/
Information

BFS / OFS

Gefängniskarte
La carte des prisons

Die Ausstellung enthielt 12 Plakat-
wände mit jeweils Beschreibungen zu 
den Themenbereichen Freiheitsstrafe, 
Einrichtungen des Freiheitsentzugs und 
Kriminalstatistik. Auf einem Computer 
konnte interaktiv die Gefängniskarte 
der Schweiz, welche Informationen zu 
den Einrichtungen des Freiheitsentzugs 
seit 1800 enthält, abgefragt werden. 
Auf zwei weiteren Computern stand 
ein Sanktiometer bereit, der es einem 
erlaubt, die eigenen Vorstellungen der 
angemessenen Strafe einzuordnen. 
Neben früheren Publikationen aus der 
Kriminalstatistik und Photographien 
von Zellen aus heutigen Gefängnissen 
von Peter Schulthess wurde auch ein 
Exemplar der elektronischen Fussfessel 
ausgestellt. Schliesslich wurden zwei 
von Peter Schulthess zusammenge-
stellte Diaporamen gezeigt, die eine zur 
Geschichte des Freiheitsentzugs und 
die andere zur heutigen Situation des 
schweizerischen Gefängnis wesens. 

Als Begleitprogramm wurden vier 
Vorträge zum Thema Wandel von 
Justiz, Gefängnis und Gesellschaft in 
Neuchâtel vom 19. ins 21. Jahrhundert 
organisiert, wobei mit Ausnahme der 
ersten, jeweils neben einem Mitarbei-
tenden des Bundesamtes auch ein Ver-
treter von Polizei, Justiz und Vollzug des 
Kantons Neuenburg die vorgelegten 
Ergebnisse kommentierte. Zudem wur-
den viele Führungen durchgeführt.
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